
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

In der Schwerbehindertenangelegenheit des

Lehmann

Hat das Versorgungsamt des Landratsamtes Konstanz am 13. Mai 2026 unter dem Aktenzeichen 
03/39/143 602 einen Bescheid erlassen. Da die o.g. Person sich unter der letzten bekannten Anschrift 
nicht mehr aufhält und ein aktueller Aufenthaltsort der Person nicht bekannt ist, erfolgt hiermit die 
öffentliche Zustellung des Bescheides.

Giovanni Svizzero, geb. 18.11.1943 in Castelvetrano, Italien 
letzte bekannte Anschrift 78467 Konstanz, Bruder-Klaus-Str. 27

Marina Stumpf
Amt für Gesundheit und Versorgung 
Referat Versorgungsamt

Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind. Durch die Zustellung wird die Frist des Rechtsbehelfs des 
Widerspruchs in Gang gesetzt. Nach Ablauf der einmonatigen Frist wird die Entscheidung 
unanfechtbar.
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Der Bescheid kam vom Zustellungsempfänger oder dessen Vertreter beim Landratsamt Konstanz, 
Amt für Gesundheit und Versorgung, Scheffelstr. 15, 78315 Radolfzell, während der üblichen 
Sprechzeiten eingesehen werden.

Radolfzell, den 17. Juni 2026
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